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Die Unfallkasse im neuen Outfit

Neu präsentiert sich die Unfallkasse 
Brandenburg seit Jahresbeginn mit 
ihrem Internet-Aufritt unter www.ukbb.
de.

Wir freuen uns, einen optisch und 
technisch freundlichen und modernen 
Internetauftritt anbieten zu können.
Unser Auftritt enthält klare Menüstruk-
turen und bietet eine einfache Benut-
zerführung.
Versicherte aus Mitgliedsunternehmen, 
Eltern von Kita- und Schulkindern und 
andere Interessierte werden direkt zu 
den gewünschten Informationen gelei-
tet.

Neu: Elektronische Erstellung und 
Übersendung von Unfallanzeigen
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Mit dem Zugang zum „Extra-
net“ können nunmehr Schu-
len, Kita-Einrichtungen und 
Arbeitgeber eine elektro-
nische Unfallanzeige erstel-

len und übersenden.
Voraussetzung dafür ist die 
einmalige Anmeldung des 
Unternehmens, der Schule 
oder der Kita-Einrichtung.
Über den Schnellf inder 
gelangt man zum Formular-
bereich, der den „Antrag auf 
Nutzung des Extranets der 
Unfallkasse Brandenburg“ 
als Druckversion anbietet.
Der ausgefüllte 
Antrag wird an 
die Unfallkasse 
Brandenburg , 
Referat Kataster, 
Postfach 1113, 
15201 Frankfurt 
(Oder) geschickt. 
Die Unternehmen 
erhalten dann 
einen Benutzer-
namen und ein 
Kennwor t  zur 
weiteren Verwen-
dung.

In eigener Sache
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Über das neu gestaltete Kon-
taktformular (Schnellfinder 
– Kontakt zur Unfallanzeige) 
können Sie Fragen oder 
Anregungen gezielt nach 

In eigener Sache

Themenbereichen („Bitte 
auswählen“) an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
der Unfallkasse richten.
Der Download-Bereich ver-

schafft dem Nutzer einen 
Gesamtüberblick über For-
mulare, Broschüren und Sat-
zungsinhalte.
Durch zahlreiche Verbin-
dungen gelangt man bei-
spielsweise auf Seiten 
unseres Spitzenverbandes 
und kann sich über bun-
desweite Präventionskam-
pagnen informieren.
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Prävention

Jeder Arbeitsplatz erfordert Rei-
nigungsarbeiten. Die Reinigungs-
branche ist ein wachsender Sektor, 
da es sich um eine Dienstleistung 
handelt, die zunehmend fremdver-
geben wird. Es gibt zwar einige 
sehr große Reinigungsdienstlei-
ster, vorwiegend sind in dieser 
Branche jedoch kleine Unterneh-
men tätig, die häufig weniger als 
zehn Mitarbeiter beschäftigen.

Bei der Reinigung handelt es 
sich um eine wichtige Tätigkeit, 
die bei ihrer ordnungsgemäßen 
Ausführung sowohl die Risiken für 
die Sicherheit und die Gesund-
heit der Arbeitnehmer verringern 
als auch dem Unternehmen 
Kosten ersparen kann, indem 
zum Beispiel die Lebensdauer 
von Arbeitsmitteln und Mobiliar 
am Arbeitsplatz verlängert wird 
und die Oberflächen von Böden 
in gutem Zustand erhalten wer-
den. In einigen Branchen wie der 
Lebensmittelbranche und dem 
Gastgewerbe kann eine unzurei-
chende Reinigung zum Scheitern 
des Geschäfts führen.

Die Europäische Agentur für 
Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz hat einen 
Bericht zum Thema Sicherheit 
und Gesundheit bei Reinigungs-
arbeiten veröffentlicht. Dieser 
Bericht, der kostenlos von der 
Website der Agentur herunterge-
laden werden kann, befasst sich 
mit der Herausforderung, die 
Sicherheit und den Gesundheits-
schutz von Reinigungskräften zu 
verbessern, und untersucht die 
Maßnahmen, die zur Erreichung 
dieses Ziels ergriffen wurden.

Herausforderungen für 
Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei Reinigungsarbeiten

Die Tendenz, Reinigungsarbeiten 
fremdzuvergeben, wobei bei 
den Angeboten einzig der Preis 
ausschlaggebend ist, hat zur 
Folge, dass Reinigungsunter-
nehmen unter einem enormen 
Kostendruck stehen. Dies kann 
dazu führen, dass zu wenig in 
Schulungen und andere Verwal-
tungstätigkeiten investiert wird, 
die für den Schutz der Arbeit-

nehmer grundlegend sind. Da 
die Lohnkosten in der Regel den 
größten Anteil der Kosten eines 
Reinigungsunternehmens dar-
stellen, besteht die Gefahr, dass 
skrupellose Arbeitgeber versu-
chen, sich durch rechtswidrige 
Beschäftigungspraktiken einen 
unlauteren Vorteil bei Ausschrei-
bungsverfahren zu verschaffen, 
indem sie zum Beispiel nicht die 
vollen Sozialversicherungsbeiträge 
zahlen oder illegale Arbeitskräfte 
beschäftigen.

Diese Praktiken sollen durch 
entsprechende Maßnahmen 

unterbunden werden. Bei-
spielsweise haben die 
europäischen Sozialpartner 
in der Reinigungsbranche 
gemeinsame Positionen 
zu Beschäft igung und 
Schwarzarbeit bezogen 
und Leitlinien zu Sicherheit 
und Gesundheitsschutz 
sowie ein Handbuch – Die 
Wahl des besten Wertes 
– zur Förderung der Qua-
lität bei der Vergabe von 
Reinigungsdienstleistungen 
veröffentlicht.

Die unzureichende Wahrneh-
mung der Reinigungstätigkeit 
und der Reinigungskräfte kann 
einem effektiven Management 
von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz im Bereich von 
Reinigungsdienstleistungen 
im Weg stehen, was beispiels-
weise dazu führen kann, dass 
Arbeitgeber keine geeigneten 
Arbeitsmittel zur Verfügung 
stellen und keine ausreichende 

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Reinigungsarbeiten
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Schulung anbieten, da sie die Rei-
nigungstätigkeit als nicht wichtig 
erachten.

Häufige Gefährdungen, Risiken
und Gesundheitsauswirkungen

·  Risiko von Unfällen durch Aus-
rutschen,  Stolpern und Stürze, 
insbesondere bei der Nassrei-
nigung

·  Risiko von Muskel- und Ske-
letterkrankungen, zum Beispiel 
durch das Tragen schwerer 
Lasten oder durch sich wieder-
holende Bewegungen

·  Kontakt mit gefährlichen Sub-
stanzen, die in Reinigungsmitteln 
enthalten sind

·  Kontakt mit gefährlichen Sub-
stanzen, die sich in den zu besei-
tigenden Rückständen befinden 
und biologische Gefahren wie 
Schimmelpilze oder menschliche 
biologische Abfälle beinhalten 
können

·  psychosoziale Risikofaktoren wie 
arbeitsbedingter Stress, Gewalt 
und Mobbing

·  Risiken wie elektrischer Schlag 
durch Arbeitsmittel

Reinigung am Tage

Reinigungsarbeiten werden häufig 
außerhalb der normalen Arbeits-
zeiten durchgeführt, zum Beispiel 
am frühen Morgen, am Abend 
oder in der Nacht. Reinigungs-
kräfte haben mitunter Teilzeit- oder 
befristete Verträge und können oft 
mehrere Stellen innehaben. Ein 
solcher Arbeitsrhythmus kann ein 
erhöhtes Risiko für die Sicherheit 
und die Gesundheit der Reini-
gungskräfte darstellen. Es gibt 
zwar Arbeitsplätze, an denen 
die Reinigung nicht während der 
normalen Geschäftszeiten durch-
geführt werden kann; häufig wäre 
dies aber möglich – und eine sol-
che Umstellung hätte Vorteile für 

das Reinigungsunternehmen, die 
Reinigungskräfte und die Kun-
den.

Ein schwedischer Reinigungs-
dienstleister führte bei einem Kun-
den – einer bedeutenden Banken-
gruppe – die Reinigung am Tage 
ein. Zuvor nahmen alle Arbeits-
kräfte des Reinigungsunterneh-
mens an einer Schulung teil. Der 
Kunde profitierte von einer bes-
seren Servicequalität durch den 
persönlichen Kontakt zwischen 
Kunde und Reinigungskraft, das 
Reinigungsunternehmen profitierte 
von einer geringeren Personal-
fluktuation, da Arbeitnehmer die 
Arbeit am Tage vorziehen, und die 
Reinigungskräfte profitierten von 

Zu den häufigsten arbeitsbe-
dingten Gesundheitsbeeinträch-
tigungen von Reinigungskräften 
zählen:
·  Verletzungen durch Rutschen, 
Stolpern und Stürze;

·  Muskel- und Skeletterkran-
kungen;

·  arbeitsbedingter Stress, Angst- 
zustände und Schlafstörungen; 
·  Hauterkrankungen wie Kon-
taktdermatitis und Ekzeme;

·  Atemwegserkrankungen ein-
schließlich Asthma;

·  Herz- und Gefäßerkrankungen.
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einer höheren Arbeitszufriedenheit 
und von sichereren und gesünde-
ren Arbeitsbedingungen.

Gefährdungsbeurteilung

Die Reinigungstätigkeit wird selten 
als Kerntätigkeit in Unternehmen 
angesehen. Dies kann ein man-
gelndes Bewusstsein für die damit 
verbundenen Gefährdungen und 
Risiken zur Folge haben, was 
wiederum dazu führen kann, dass 
keine angemessene Gefährdungs-
beurteilung vorgenommen wird 
und keine präventiven Maßnah-
men ergriffen werden.

Die Gefährdungsbeurteilung ist 
der Schlüssel für gute Praktiken im 
Bereich Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit, und 
eine wirksame Prävention kann 
durch die folgenden fünf Schritte 
erzielt werden:

·  Ermittlung der Gefahren und der 
gefährdeten Personen;

·  Bewertung von Gefährdungen 
und Setzen von Prioritäten;

·  Entscheidung über präventive 
Maßnahmen;

·  Ergreifen von Maßnahmen;
·  Überwachung und Überprüfung, 

um sicherzustellen, dass die
·  präventiven Maßnahmen Wir-

kung zeigen (1).

Quelle: Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Bei der Fremdvergabe von Reini-
gungsarbeiten können sich zusätz-
liche Schwierigkeiten ergeben, da 
der Kunde und das Reinigungs-
unternehmen zusammenarbeiten 
müssen, um sicherzustellen, dass 
Risiken ermittelt, beseitigt oder 
beherrscht werden.

  Schlussfolgerungen

Die Botschaften des Berichts 
lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:

·  Wählen Sie Ihren Reinigungs-
dienstleister nach dem Preis-
Leistungs-Verhältnis und nicht 
nur nach dem Preis aus.

·  Stellen Sie auf die Reinigung am 
Tage um.

·  Betrachten Sie Reinigungskräfte 
und ihre Arbeit als Wert – wenn 
die Reinigung nicht korrekt 
ausgeführt wird, kann sich das 
nachteilig auf Ihr Geschäft aus-
wirken.

·  Betrachten Sie die Reinigungs-
arbeiten als wichtige Tätigkeit, 
durch die das Reinigungsperso-
nal bestimmten Gefährdungen 
und Risiken ausgesetzt sein 
kann.

·  Beurteilen Sie die Gefährdung für 
Reinigungskräfte und ergreifen 
Sie präventive Maßnahmen.

·  Tauschen Sie sich mit allen 

Betroffenen über das Thema 
Sicherheit und Gesundheits-
schutz aus; dazu können das 
Kundenunternehmen,  das 
Reinigungsunternehmen, der 
Gebäudeeigentümer und die Rei-
nigungskräfte selbst gehören.

Weitere Informationen

Weitere Informationen sowie die 
Berichte „Preventing harm to 
cleaning workers” (Verhütung von 
Schäden bei Reinigungspersonal) 
und „Employment risks and health 
in cleaning workers” (Beschäfti-
gungsrisiken und Gesundheit bei 
Reinigungspersonal) finden Sie 
auf der Website der Agentur http://
osha.europa.eu/en/publications/
reports/TEWE09006ENC/view).

Veröffentlichungen durch die 
Sozialpartner in der Reinigungs-
branche, einschließlich eines Leit-
fadens für die Wahl des besten 
Wertes und eines Handbuchs über 
Sicherheit und Gesundheit im 
Bereich der Büroreinigung, finden 
Sie auf der Website der General-
direktion Beschäftigung, soziale 
Angelegenheiten und Chancen-
gleichheit der Europäischen 
Kommission (http://ec.europa.
eu/social/).

1 Beitrag 81 „Gefährdungsbeurteilung – der Schlüssel zu gesunden Arbeitsplätzen“
  (http://osha.europa.eu/publications/factsheets).
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Information

Die Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung (Unfallversicherungs-
träger) sind verpflichtet, nach  
§ 34 SGB VII alle Maßnahmen 
zu treffen, durch die eine mög-
lichst bald nach einem Arbeits-
unfall einsetzende, schnelle und 
sachgemäße Heilbehandlung, 
insbesondere auch, soweit nötig, 
eine fachärztliche oder besondere 
unfallmedizinische Versorgung 
gewährleistet wird. An der Durch-
führung der Heilbehandlung sind 
die Ärzte zu beteiligen, die dazu 
fachlich befähigt, entsprechend 
ausgestattet und zur Übernahme 
der damit verbundenen Pflichten 
bereit sind. Diese Ärzte werden 
von den zuständigen Landes-
verbänden der gewerblichen 

Berufsgenossenschaften als 
Durchgangsärzte in ihren Nieder-
lassungsorten bestellt. Der Durch-
gangsarzt muss ein Facharzt für 
Chirurgie oder Orthopädie und als 
solcher niedergelassen oder an 
einem Krankenhaus tätig sein.
Ferner muss er eine umfassende 
Ausbi ldung und besondere 
Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Behandlung und Begutachtung 
von Unfallverletzten haben. 
Die Unternehmer, die Kranken-
kassen und behandelnden Ärzte 
sind den Unfallversicherungsträ-
gern gegenüber verpflichtet, alle 
arbeitsunfähigen oder voraus-
sichtlich mehr als eine Woche 
behandlungsbedürftigen Unfall-
verletzten und die an Unfallfolgen 

wiedererkrankten Verletzten dazu 
anzuhalten, sich unverzüglich beim 
Durchgangsarzt vorzustellen. Von 
der Vorstellung beim D-Arzt befreit 
sind Verletzte mit isolierten Augen- 
oder Hals-Nasen-Ohrenverlet-
zungen. Diese sind gleich einem 
Arzt der entsprechenden Fach-
disziplin zuzuführen. Auf Grund 
der Untersuchung soll der Befund 
erhoben und die Diagnose gestellt 
werden. Der Durchgangsarzt 
entscheidet, ob eine allgemeine 
oder besondere Heilbehandlung 
erforderlich ist und leitet diese 
dementsprechend ein. 
In der nachfolgenden Übersicht 
sind die im Land Brandenburg 
bestellten Ärzte aufgeführt. 
(Stand: April 2010)

Verzeichnis der bestellten Durchgangsärzte und der zum 
Verletzungsartenverfahren zugelassenen Krankenhäuser

Zum Verletzungsartenverfahren zugelassene Krankenhäuser sind durch Fett- und Farbdruck gekennzeichnet.

Bad Freienwalde Dr. Tilo Dahn Berliner Straße 1 Tel. (03344) 2055
 Dr. Axel Fügener 16259 Bad Freienwalde Fax (03344) 330935

Bad Liebenwerda Dipl.-Med. Eckhard Rudolph Bahnhofstraße 27 Tel. (035341) 2292
  04924 Bad Liebenwerda Fax (035341) 2250

Bad Saarow-Pieskow Dr. Norbert Gütte HELIOS Klinikum Bad Saarow Tel. (033631) 73162
  Pieskower Str. 33 Fax (033631) 73063
  15526 Bad Saarow-Pieskow 

Beeskow Dr. Thomas Schöffauer Kreiskrankenhaus Beeskow Tel. (03366) 4440
  Schützenstr. 28 Fax (03366) 444444
  15848 Beeskow

Belzig Dr. Wolfgang Bönisch Johanniter Krankenhaus  Tel. (033841) 93141
  Belzig GmbH Fax (033841) 93145 
  Niemegker Str. 45  
  14806 Belzig  

Bernau Dipl. Med. Bernd-Michael Julian Ambulantes OP-Zentrum Tel. (03338) 39130
  Jahnstraße 50 (Rollbergeck) Fax (03338) 391320
  16321 Bernau

Bernau Andreas Schmauch Gemeinschaftspraxis Tel. (03338) 754376
  Ladeburger Str. 21 Fax (03338) 754378
  16321 Bernau 

Ort  Name Anschrift Telefon/Fax
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Bernau Dr. Christof Schulz Evangelisches Freikirchliches Tel. (03338) 694310
  Krankenhaus Bernau Fax  (03338) 694344
  Ladeburger Str. 17
  16321 Bernau 

Birkenwerder Alexandra Gast Asklepios-Klinik Tel. (03303) 522131
  Hubertusstraße 12 – 22 Fax (03303) 522183
  16547 Birkenwerder 

Brandenburg an der Dr. med. Oliver Klein Am Südtor 8 Tel. (03381) 800271
Havel  14774 Brandenburg an der Havel Fax (03381) 804719

Brandenburg an der Dr. Hans-Jürgen Reinsch Städtisches Klinikum  Tel. (03381) 411295
Havel  Brandenburg GmbH Fax (03381) 413000
  Hochstr. �9
  ����0 Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Dr. Frank-Olaf Truhn Handwerkerhof 1 – 2 Tel. (03381) 301294
Havel  14770 Brandenburg an der Havel Fax (03381) 305617

Cottbus PD Dr. Andreas Domagk Carl-Thiem-Klinikum Cottbus Tel. (0355) 462133
  Thiemstr. ��� Fax (0355) 462182
  0�0�� Cottbus 

Cottbus Dr. Tobias Flöter Franz-Mehring-Str. 12 Tel. (0355) 535453
  03046 Cottbus Fax (0355) 535426

Cottbus Dr. Thomas Herrmann Ärztehaus Nord  Tel. (0355) 35553915
  Chir. Gemeinschaftspraxis Fax (0355) 35553914
  G.-Hauptmann-Str. 15
  03044 Cottbus 

Cottbus Dr. Jan Kowalewski Ärztehaus Nord Tel. (0355) 35553915
  Chir. Gemeinschaftspraxis Fax (0355) 35553914
  G.-Hauptmann-Str. 15 
  03044 Cottbus  

Cottbus MU Dr. Peter Noack Thiemstraße 112 Tel. (0355) 425858
  03050 Cottbus Fax (0355) 427915

Cottbus Dr. Holger Papsdorf Arzt für Kinderchirurgie
(ausschließlich für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen) Am Fließ 16 Tel.  (0355) 8626612
  03044 Cottbus Fax (0355) 8626613

Eberswalde Dr. Steffen Hartmann GLG Gesellschaft für  Tel. (03334) 692258
  Leben u. Gesundheit mbH Fax (03334) 692110
  Klinikum Barnim GmbH
  Werner-Forßmann-Krankenhaus 
  Rudolf-Breitscheid-Str. �00 
  ����� Eberswalde 

Eberswalde Dr. Heiko Wolter Bahnhofstraße 19 Tel. (03334) 32196
  16227 Eberswalde Fax (03334) 381617

Eisenhüttenstadt Dr. Hans-Jürgen Schüler Städtisches Krankenhaus Tel. (03364) 543801
  Eisenhüttenstadt GmbH Fax (03364) 543903
  Friedrich-Engels-Str. �9
  ���90 Eisenhüttenstadt 

Elsterwerda Frank Hoffmann Elbe-Elster Klinikum GmbH Tel. (03533) 6030
  Kreiskrankenhaus Elsterwerda Fax (03533) 603105 
  Facharzt für Chirurgie/Unfallchirurgie
  Elsterstraße 37  
  04910 Elsterwerda

Ort  Name Anschrift Telefon/Fax
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Finsterwalde Dr. Thomas Fritsche A.-Bebel-Straße 2 Tel. (03531) 3119
  03238 Finsterwalde Fax (03531) 718848

Finsterwalde Dr. Peter Christian Schuback Elbe-Elster-Klinikum GmbH Tel. (03531) 503144
  Kreiskrankenhaus Finsterwalde Fax (03531) 503210 
  Kirchhainer Str. 42  
  03238 Finsterwalde 

Forst Dr. Björn Matthies MVZ am Krankenhaus Forst GmbH Tel. (03562) 985440
  Robert-Koch-Str. 35 Fax (03562) 985441 
  03149 Forst

Forst Mike Wilde Krankenhaus Forst GmbH Tel. (03562) 985208
  Robert-Koch-Str. 35 Fax (03562) 985168
  03149 Forst 

Frankfurt (Oder) Dipl.-Med. Torsten Haase Med. Versorgungszentrum Tel. (0335) 556000 
  Frankfurt (Oder) / Oderturm Fax (0335) 556031
  Logenstraße 7 a  
  15230 Frankfurt (Oder) 

Frankfurt (Oder) Dr. Hartmut Händschke Leipziger Straße 53 Tel. (0335) 549892
  15232 Frankfurt (Oder) Fax (0335) 549893 

Frankfurt (Oder) Dr. med. Frank Hoffmann Klinikum Frankfurt (Oder) Tel. (0335) 5482589
  Klinik für Unfall-, Hand- u.  Fax (0335) 5482586
  Wiederherstellungschirurgie
  Müllroser Chaussee � 
  ����� Frankfurt (Oder) 

Frankfurt (Oder) Dr. Jürgen Waschke Am Kleistpark 1 Tel. (0335) 2849150
  15230 Frankfurt (Oder) Fax (0335) 2849151

Fürstenwalde Dr. Detlef Beutling Chirurgische  Tel. (03361) 760931
  Gemeinschaftspraxis Fax (03361) 760934
  Karl-Liebknecht Str. 21
  15517 Fürstenwalde

Gransee Dipl.-Med. Karl-Josef Thein SANA Krankenhaus Gransee  Tel. (03306) 759283
  Meseberger Weg 12 – 13 Fax (03306) 2448
  16775 Gransee 

Guben Dipl.-Med. Karsten Fischer Naemi-Wilke-Stift Tel. (03561) 403126
  Dr.-Ayrer-Straße 1 – 4 Fax (03561) 403109
  03172 Guben 

Guben Dipl.-Med. Maja Hanschke MEG Guben Tel. (03561) 403368
  Dr.-Ayrer-Str. 1 - 4 Fax (03561) 403388 
  03172 Guben  

Hennigsdorf Dr. Walter Rau Krankenhaus Hennigsdorf Tel. (03302) 5454271
  Marwitzer Str. 91 Fax (03302) 5454272
  16761 Hennigsdorf 

Herzberg Dr. Vehbi Aydin Elbe-Elster-Klinikum GmbH Tel. (03535) 491290
  Kreiskrankenhaus Herzberg Fax (03535) 491355 

  Alte Prettiner Straße  
  04916 Herzberg 

Hoppegarten Dr. Chris Stephan Arztpraxis Tel. (030) 9917123
  Mahlsdorfer Str. 61 E Fax (030) 9917129
  15366 Hoppegarten

Ort  Name Anschrift Telefon/Fax

Information
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Kloster Lehnin Dr. Hans-Joachim Jessen Chirurgische Praxis im Tel. (03382) 704383
  Luise-Henrietten-Stift Fax (03382) 768871 
  Klosterkirchplatz 9  
  14797 Kloster Lehnin 

Königs Wusterhausen Dr. Michael Wich Klinikum Dahme-Spreewald GmbH
  Achenbach-Kreiskrankenhaus Tel. (03375)  288212
  Köpenicker Str. 29 Fax (03375) 288241
  15711 Königs Wusterhausen 

Kyritz Dr. Fred Gätcke KMG Klinikum GmbH Tel. (033971) 64201
  Krankenhaus Kyritz  Fax (033971) 64203
  Perleberger Str. ��
  ����� Kyritz

Lübben Dipl.-Med. Burkhard Handschick Bergstraße 7 Tel. (03546) 8206
  15907 Lübben Fax (03546) 2441

Lübben Dr. Christoph Wiesner Klinikum Dahme-Spreewald GmbH 
  Spreewaldklinik Lübben Tel.  (03546) 75319/
  Schillerstr. �9          75407   
  ��90� Lübben Fax (03546) 75400 

Lübbenau Harry-Rüdiger Kuhn Medizinisches Zentrum Tel.  (03542) 871142
  Lübbenau GmbH Fax (03542) 871168
  Robert-Koch-Str. 42
  03222 Lübbenau 

Luckau Peter Nusche Berliner Str. 20 b Tel. (03544) 2236
  15926 Luckau Fax (03544) 2917

Luckau Dr. Wolfgang Pluntke Evangelisches  Tel. (03544) 58250
  Krankenhaus Luckau Fax (03544) 58251
  Berliner Str. 24
  15926 Luckau 

Luckenwalde Dr. Thomas Kolombe DRK-Krankenhaus Tel. (03371) 699315/
  Saarstr. �          699237
  ��9�� Luckenwalde Fax (03371) 699466

Ludwigsfelde Dr. René Kalisch Evangelisches Krankenhaus Tel. (03378) 8282300
  Ludwigsfelde-Teltow gGmbH Fax (03378) 8282291
  A.-Schweitzer Str. �0 – ��
  ��9�� Ludwigsfelde 

Ludwigsfelde Dr. Jürgen Wortmann Albert-Tanneur-Str. 32 Tel.  (03378) 203866
  14974 Ludwigsfelde Fax  (03378) 203868

Nauen Dr. Lutz Endler Havelland-Kliniken GmbH  Tel.  (03321) 421220
  Havellandklinik  
  Ketziner Str. ��
  ����� Nauen 

Nauen Dr. Detlef Künzel Havelland-Kliniken GmbH  Tel.  (03321) 421220
  Havellandklinik Fax (03321) 42151063
  Ketziner Str. 21
  14641 Nauen 

Neuruppin Dr. Sven Handke Ruppiner Kliniken GmbH Tel. (03391) 393411
  Klinik für Unfallchirurgie Fax (03391) 393409
  Fehrbelliner Str. ��  
  ����� Neuruppin 

Neuruppin Dr. Gunda Laqua Trenckmannstr.15 Tel. (03391) 503353
  16816 Neuruppin Fax (03391) 509022 

Ort  Name Anschrift Telefon/Fax

Information
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Oranienburg Dr. Thomas Sarnes Oberhavelkliniken Oranienburg GmbH Tel.  (03301) 660
  Klinik Oranienburg Fax  (03301) 661221
  Oberhavel GmbH
  Robert-Koch-Str. 2 – 12
  16515 Oranienburg
 
Oranienburg Dr. Werner Stöckel OHV-Gesundheitszentrum GmbH Tel. (03301) 538781
  Robert-Koch-Str. 2-12 Fax (03301) 538783
  16515 Oranienburg
 
Perleberg Dr. Dietmar Förster Kreiskrankenhaus Prignitz  Tel. (03876) 303401
  Standort Perleberg Fax (03876) 303403
  Dobberziner Str. ���
  �9��� Perleberg 

Potsdam Dr. Andreas Dannenberger Ärztehaus Potsdam-West Tel. (0331) 967100
  Geschwister-Scholl-Str. 83 Fax (0331) 9671088
  14471 Potsdam

Potsdam Dr. Joachim Hirsemann Großbeerenstraße 246 Tel. (0331) 621001
  14480 Potsdam Fax (0331) 625358

Potsdam Dr. Bernd Rudtke Großbeerenstraße 246 Tel. (0331) 621001
  14480 Potsdam Fax (0331) 625358

Potsdam Dr. Winfried Ryzlewicz St. Josefs-Krankenhaus Tel. (0331) 9681104
  Allee nach Sansscouci 7
  14471 Potsdam Fax (0331) 96821149

Potsdam Dr. Bernd Schenderlein Kopernikusstr. 32 Tel. (0331) 710247
  14482 Potsdam Fax (0331) 741008

Potsdam Dr. Rudolf Schulz Klinikum Ernst von Bergmann Tel. (0331) 2415402
  Charlottenstraße �� Fax (0331) 2419860
  ����� Potsdam 

Potsdam Dr. Werner Wilke Großbeerenstraße 246 Tel. (0331) 621001
  14480 Potsdam Fax (0331) 625358

Premnitz Dr. Gisela Stiba Friedrich-Engels-Str. 6 Tel. (03386) 211600
  14727 Premnitz Fax (03386) 211605

Prenzlau Dr. Günter Zingelmann Kreiskrankenhaus Prenzlau Tel. (03984) 33100
  Stettiner Str. 121 Fax (03984) 33108
  17282 Prenzlau 

Pritzwalk Dr. Manfred Körber KMG Klinikum Pritzwalk Tel. (03395) 685522/
  Giesensdorfer Weg � a Fax (03395) 685211                   
  ��9�� Pritzwalk

Pritzwalk Dr. Bernhard Pfestorf Perleberger Straße 2 Tel. (03395) 700499
  16928 Pritzwalk Fax (03395) 700499

Pritzwalk Dr. Bernd Schmalz Heinholzweg 48 Tel. (03395) 302968
  16928 Pritzwalk Fax (03395) 302198

Rathenow Dr. Regina Güttner Ärztin für Kinderchirurgie
(ausschließlich für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen) Steinstraße 1 Tel. (03385) 502949
  14712 Rathenow Fax (03385) 502949

Rathenow Dr. Fred Georg Machan Steinstraße 1 Tel. (03385) 502949
  14712 Rathenow Fax (03385) 502949

Rüdersdorf Dr. Jens Ebner Evangelisch-Freikirchliches Tel.  (033638) 83343
  Krankenhaus Rüdersdorf Fax (033638) 83342
  Seebad 82/83  
  15562 Rüdersdorf  

Ort  Name Anschrift Telefon/Fax

Information
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Rüdersdorf Dr. Burkhard Lenk Am Kanal 4 Tel. (033638) 2478
  15562 Rüdersdorf Fax (033638) 68198

Schöneiche Dr. Jörg Schumann Brandenburgische Str. 76 Tel. (030) 64903748
  15566 Schöneiche Fax (030) 64903749

Schwarzheide Dr. Bodo Bauer Schipkauer Str. 10 Tel.  035752) 77337
  01987 Schwarzheide Fax (035752) 77337

Schwedt/Oder Dr. Hanfried Krenz ASKLEPIOS Tel. (03332) 532442
  Klinikum Uckermark Fax (03332) 533914 
  Auguststr. 23  
  16303 Schwedt/Oder 

Seelow Dr. Andreas Krause Evang. Krankenhaus Tel. (03346) 877700
  Robert-Koch-Str. 7 Fax (03346) 808000
  15306 Seelow

Senftenberg Dr. Johannes Boehnke Klinikum Niederlausitz GmbH Tel. (03573) 752002
  Klinikbereich Senftenberg Fax (03573) 752003
  Krankenhausstr. �0
  0�9�� Senftenberg 

Senftenberg Dr. Christoph Lehmann Schlossstraße 20 Tel. (03573) 796409/10
  01968 Senftenberg Fax (03573) 796409

Spremberg Dipl.-Med. Thomas Busch Lassowstraße 1 Tel. (03563) 600839
  03130 Spremberg Fax (03563) 600830

Spremberg Dipl.-Med. Uwe Zillich Krankenhaus Spremberg Tel. (03563) 52302
  Karl-Marx-Str. 80 Fax (03563) 52331
  03130 Spremberg

Strausberg Dr. Steffen König Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH 
  BT Strausberg Tel. (03341) 52253
  Prötzeler Chaussee 5 Fax (03341) 52154
  15344 Strausberg 

Strausberg Dr. med. Eberhard Krause Praxisgemeinschaft Tel. (03341) 312135
  Fichteplatz 1 Fax (03341) 312129
  15344 Strausberg 

Strausberg Dr. med. Holger Kulse Praxisgemeinschaft Tel. (03341) 312135
  Fichteplatz 1 Fax (03341) 312129
  15344 Strausberg 

Teltow Dr. Bernhard Bochentin Potsdamer Str. 7-9 Tel. (03328) 334131
  14513 Teltow Fax (03328) 334132

Templin Dipl.-Med. Heiko Möwius Lesssingstr. 2 a Tel. (03987) 208818
  17268 Templin Fax (03987) 208819

Templin DM Wolf-German Geike SANA Krankenhaus Templin Tel. (03987) 42387
  Robert-Koch-Straße 24 Fax (03987) 42249
  17268 Templin

Treuenbrietzen Dr. Jörg Höckert Gertraudstraße 1 Tel. (033748) 15391
  14929 Treuenbrietzen Fax (033748) 15391

Werder Dr. Jan Brzezinski B.-Kellermann-Str. 17 Tel. (03327) 45550
  14542 Werder Fax (03327) 45704

Wildau Dr. Dagmar Haase Gesundheitszentrum Wildau GmbH Tel. (03375) 501451
  Freiheitsstr. 98 Fax (03375) 507962
  15745 Wildau

Wittstock Dr. Ralf Greese Meyenburger Chaussee 23 Tel. (03394) 403580
  16909 Wittstock Fax (03394) 403581 

Ort  Name Anschrift Telefon/Fax

Information
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Prävention

Sicherheit ist Führungsaufgabe! 
Prävention braucht aktives Tun!
In der unternehmerischen Aus-
füllung dieser umfangreichen 
innerbetr iebl ichen Aufgabe 
unterstützt die UK Brandenburg 
ihre Mitglieder nach wie vor aktiv. 
Als wirksame Mittel einer nach-
haltigen Präventionsarbeit sei an 
dieser Stelle insbesondere auf 
fachkundige Beratungen vor Ort 
sowie zahlreiche Seminarver-
anstaltungen zu verschiedenen 
Themenbereichen verwiesen.

Präventionsarbeit der UK Brandenburg im Rahmen der Kampagne:

im Mitgliederbereich „Bau und Verkehr“

Besonders Arbei-
ten im öffentlichen 
Ve rkeh rs räumen 
bleiben gefährlich 
und auch bei der 
Ausführung durch 
qualifiziertes Perso-
nal restrisikobehaf-
tet. Zur Minimierung 
von Restrisiken ist 
a n w e n d u n g s b e -
reites Wissen unab-
dingbar. Im Zuge 
e i n e r  m ö g l i c h s t 
praxisorientierten 
Wissensvermittlung 
im Bereich Stra-
ßenunte rha l tung 
/ Bauhöfe hat die 
UK Brandenburg 
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Prävention

bereits im Vorfeld der 2010 
beginnenden Kampagne „Risiko 
Raus“, zur Erhöhung der Sicher-
heit im öffentlichen Verkehrs- und 
Baustellenbereich, verschiedene 
Veranstaltungen angeboten. Die 
Nachfrage dieser Veranstaltungen 
zeigte, dass die Qualifizierungs-
bereitschaft in den Mitgliedsun-
ternehmen ungebrochen groß 
ist. Dank guter Zusammenarbeit 
aller Akteure in Vorbereitung 
und Durchführung konnten theo-
retische Kenntnisse vertieft und 
im Praxisteil nutzbringend darge-
stellt und diskutiert werden.
Im Rahmen einer erweiterten Ser-
viceleistung der UK Brandenburg, 
insbesondere durch die Einbin-
dung der Moravia Verkehrsaka-
demie, erhielten alle Teilnehmer 
zusätzlich anerkannte Zertifikate 
als „Fachkundiger für Baustellen-
sicherung“ und als „Sachkundiger 
für Zurrmittelprüfung“.

Insbesondere wurden bisher fol-
gende Inhalte thematisiert:

Sicherung von Baustellen nach 
RSA (in 2008) 
Rechtsgrundlagen/Verantwor- 
tung+Haftung/Planung+Durch- 
führung/Verkehrszeichen+Ei
nrichtungen etc./Regelpläne/
Warnposten+Warnkleidung/
Kontrolle+Wartung/Arbeits- und 
Umweltschutz/Diskussion

Ladungs- und Transportsicher-
heit (2009)
Rechtliche+physikalische Grund- 
lagen/Anforderungen an Fahr- 
zeuge+Ladungssysteme/Arten 
der Ladungssicherung/Hilfsmit-
tel/Sicherungskräfte/ Vermei-
dung Transportschäden/prakt. 
Ausführung an Be isp ie len: 
Werkstat twagen/Sicherung 
von Arbeitsmaschinen/Sam-
meltransporte/Schüttgüter/Vor-

Spannkraftermittlung/Fahrver-
suche/Diskussion

In Komplettierung steht nunmehr 
das, durch Mitglieder bereits 
nachgefragte, Thema der Ver-
kehrssicherheit (in 2010) auf der 
Tagesordnung.

Geplant ist die Seminardurchfüh-
rung in bereits bewährter Form, 
d.h. einer Kombination aus theo-
retischer Wissensvertiefung und 
eigenem praktischen Handeln.

Insbesondere gliedert sich dieses 
Seminar wie folgt:

Theorie: 
Rechtsgrundlagen/Unfallversiche-
rungsschutz bei Unfällen /Verhal-
ten am Unfallort/Gesundheitliche 
Voraussetzungen für die Teilnahme 
am Straßenverkehr/Verhalten im 
Straßenverkehr/Betriebssichere 
Fahrzeuge/aktuelles. 

Praxis: 
Fahrzeugprüfung durch Nutzer 
+Richtiges Sitzen+Sicherheits- 
gurte/Beeinträchtigung des Fahr- 
und Reaktionsvermögens durch 
Alkohol etc./Gurtschlittenfahrt mit 
Aufprall- und Überschlagssimula-
tion i.V.m. Hinweisen zur Bergung 
von Verletzten.

 
 
 

Weitere Angaben zur Kampagne 
„RISIKO RAUS“ finden Sie im 
Internet unter: 
www. risiko-raus.de
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Unfallverhütungsvorschriften der UK Brandenburg

Aktuelle  Alte
Nummerierung Nummerierung
GUV-V A 1    - Grundsätze der Prävention
GUV-V A 3 2.10 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
GUV-V A 4 0.6 Arbeitsmedizinische Vorsorge
GUV-V A 6/7 0.5 Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und
   andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
GUV-V A 8 0.7 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
   zeichnung am Arbeitsplatz
GUV-V B 2 2.20 Laserstrahlung
GUV-V B 11 2.17 Elektromagnetische Felder
GUV-V C 1 6.15 Veranstaltungs- und Produktionsstätten für
   szenische Darstellung
GUV-V C 5 7.4 Abwassertechnische Anlagen
GUV-V C 9 6.14 Kassen
GUV-V C 22 6.1 Bauarbeiten
GUV-V C 27 7.8 Müllbeseitigung
GUV-V C 51 1.13 Forsten
GUV-V C 52 7.9 Straßenreinigung
GUV-V D 5 8.15 Chlorung von Wasser
GUV-V D 6 4.1 Krane
GUV-V D 8 4.2 Winden, Hub- und Zuggeräte
GUV-V D 27.1 5.3 Flurförderzeuge
GUV-V D 27.2 5.3.1 Kraftbetriebene Flurförderzeuge
GUV-V D 29 5.1 Fahrzeuge
GUV-V D 34 9.7 Verwendung von Flüssiggas
GUV-V S 1 6.3 Schulen
GUV-V S 2 - Kindertageseinrichtungen

Unfallverhütungsvorschriften der FUK Brandenburg

Aktuelle  Alte
Nummerierung Nummerierung
GUV-V A 1    - Grundsätze der Prävention
GUV-V A 3 2.10 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
GUV-V A 4 0.6 Arbeitsmedizinische Vorsorge
GUV-V A 8 0.7 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
   zeichnung am Arbeitsplatz
GUV-V C 51 1.13 Forsten
GUV-V C 53 7.13 Feuerwehren
GUV-V D 8 4.2 Winden, Hub- und Zuggeräte
GUV-V D 29 5.1 Fahrzeuge

Unfallverhütungsvorschriften von Unfallkasse Brandenburg 
und Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg (Stand April �0�0)
In den letzten Monaten erreichten 
uns eine Reihe von Anfragen zu 
den derzeit geltenden Unfallver-
hütungsvorschriften von Unfall-
kasse und Feuerwehr-Unfallkasse 

Brandenburg. Aus diesem Grunde 
möchten wir Ihnen mit dieser Aus-
gabe einen aktuellen Überblick 
über unser autonomes Recht 
geben:
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Erste Hilfe

Geeignetes Erste-Hilfe-Material 
enthalten z. B.:
·  der kleine Verbandkasten nach 

DIN 13157
·  der große Verbandkasten nach 

DIN 13169
(zwei kleine Verbandkästen ent-
sprechen einem großen Verband-
kasten)

Neues Material im Betriebsverbandkasten

Die Normen für Betriebsverband-
kästen wurden nun auf Basis des 
aktuellen Unfallgeschehens über-
arbeitet. Nach den neuen Normen 
(Ausgabe November 2009), ent-
halten die Verbandkästen eine 
Kälte-Sofortkompresse, die 
ohne Vorkühlung bei Prellungen, 
Zerrungen und Verstauchungen 

Vergleich der Betriebsverbandkästen  
- Ausgabe 1998 / Ausgabe 2009 - 

Die Veränderungen erscheinen in gelber Farbe 

Stückzahl im Verbandkasten 

Nr. Bezeichnung klein
(DIN 13157) 

groß
(DIN 13169) 

1. Heftpflaster DIN 13019 - A 5 x 2,5 1 2

2. Wundschnellverband DIN 13019 - E 10 x 6 8 16

3. Fingerkuppenverband 5 4 10 8

4. Fingerverband E 18 x 2 120mm x 20 mm 5 4 10 8

5. Pflasterstrip 19 mm x 72 mm 10 4 20 8

6. Pflasterstrip 25 mm x 72 mm 8 16

7. Verbandpäckchen DIN 13151 - K 1 2

8. Verbandpäckchen DIN 13151 - M 3 6

9. Verbandpäckchen DIN 13151 - G 2 1 4 2

- Verbandtuch DIN 13152 BR 1 2

10. Verbandtuch DIN 13152 - A 1 2

11. Kompresse (100 ± 5) mm x (100 ± 5) mm 6 12

12. Augenkompresse 2 4

13. Kälte-Sofortkompresse Fläche min. 200 cm2 1 2

14. Rettungsdecke 2100 mm x 1600 mm 1 2

15. Fixierbinde DIN 61634 - FB 6 3 2 6 4

16. Fixierbinde DIN 61634 - FB 8 3 2 6 4

- Netzverband für Extremitäten 1 2

17. Dreiecktuch DIN 13168 - D 1 2 2 4

18. Schere DIN 58279 - B 190 1 1

19. Folienbeutel 2 4

20. Vliesstoff-Tuch 10 5 20 10

21. Einmalhandschuhe nach DIN EN 455 4 8

22. Erste-Hilfe-Broschüre 1 1

23. Inhaltsverzeichnis 1 1

Quelle: Deutsche gesetzliche Unfallversicherung

hilfreich ist. „Jede Minute, die 
man bei diesen Verletzungen bis 
zum Beginn der Kälteanwendung 
verstreichen lässt, verlängert die 
Regeneration um einen weiteren 
Tag“ bestätigt der bekannte 
Sportmediziner Dr. Hans-Wilhelm 
Müller-Wohlfahrt.

�. Schritt 

·  Aktivierung durch
  Zusammendrücken
·  Kompresse kühlt innerhalb 
  von Sekunden ab ! 

�. Schritt

·  Sofortige Kühlung vor Ort 
  möglich
·  Nicht direkt auf die Haut legen!

Da sowohl im kleinen als auch im 
großen Verbandkasten nicht alle 
Positionen verändert werden, ist es 
nicht erforderlich, einen komplett 
neuen Verbandkasten anzuschaf-
fen. Vorhandene Verbandkästen 
können ohne großen Aufwand den 
neuen Normen angepasst werden. 
Die geänderten Inhalte der Ver-
bandkästen gibt die nachfolgend 
dargestellte Liste wieder.
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Versicherungsschutz

Praktikanten stehen im Regelfall 
unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Die Zustän-
digkeit des Unfallversicherungs-
trägers richtet sich danach, ob der 
Bildungsträger (Schule, Universi-
tät etc.) oder die Praxisstelle die 
rechtliche und organisatorische 
Verantwortung für die Durchfüh-
rung des Praktikums inne hat.   
Die Prüfung des Sachverhaltes 
erfordert in der Praxis meist auf-
wändige Ermittlungen, so dass 
zwischen den Unfallversiche-
rungsträgern eine umfangreiche 
Vereinbarung über eine Vielzahl 
von Praktikumsformen geschlos-
sen wurde.  

Im Folgenden sollen einige häufig 
vorkommende Praktika und Fra-
gen erörtert werden:  

Schulpraktika – Schüler an 
allgemeinbildenden Schulen 

·  Üblicherweise absolvieren Schü-
ler allgemeinbildender Schulen 
zum Ende der Sekundarstufe I 

oder am Anfang der Sekundar-
stufe II sogenannte Schulprak-
tika, welche der Berufsfindung 
dienen. Diese im Schullehrplan 
aufgenommenen, verpflichten-
den Schulpraktika sind Bestand-
teil der schulischen Ausbildung 
und werden als schulische Veran-
staltungen von der gesetzlichen 
Schüler-Unfallversicherung 
umfasst. Die Unfallmeldung hat  
durch die Schule zu erfolgen. 
Zuständiger Unfallversiche-
rungsträger ist die Unfallkasse 
Brandenburg.        

·  Auch Schulpraktika in ande-
ren Bundesländern oder im 
Ausland können grundsätzlich 
dem Unfallversicherungsschutz 
unterliegen. Versichert sind alle 
Tätigkeiten, die im Zusammen-
hang mit dem Praktikum unter 
Aufsicht eines Betreuers stehen, 
auch die unmittelbaren Wege von 
und zur Praktikumsstelle. Wich-
tig ist, dass das Schulpraktikum 
im Ausland im rechtlichen und 

organisatorischen Verantwor-
tungsbereich der Schule ver-
bleibt. Unversichert sind dage-
gen Verrichtungen des täglichen 
Lebens (wie Essen, Trinken, 
Körperpflege, Nachtruhe, Frei-
zeitgestaltung), es sei denn ein 
dem Verantwortungsbereich der 
Schule unterliegendes Gefahren-
moment war für den Eintritt des 
Unfalles ursächlich.   

Praktika auf Eigeninitiative
(sogenannte Schnupperlehre)

·  Praktikanten, welche sich los-
gelöst von einem Bildungsträger 
berufsorientieren möchten oder 
die vor der Ausbildung ein Prakti-
kum nachweisen müssen, sind in 
der Regel über die Praktikums-
stelle (Pferdegestüt E) gesetzlich 
unfallversichert, wenn sie in den 

Initiative zeigen – den Wunschberuf testen

Viele Jugendliche brechen jährlich ihre Ausbildungen ab, weil sie ganz andere Vorstellungen von 
ihrem Wunschberuf hatten. So kann es vorkommen, dass junge Menschen eine Ausbildung wählen, 
für die sie vorab ihre persönlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Interessen falsch eingeschätzt 
haben. Um keine wertvolle Zeit zu verschenken oder schlechte Noten und Abschlüsse zu riskieren, 
sollte vor Beginn einer Ausbildung sorgfältig abgewogen werden, welcher Beruf zu einem passt. 
Rechtzeitige Berufsorientierung kann hier sehr hilfreich sein. Neben möglichen Tipps von Freunden, 
Familie, Schule oder der Arbeitsagentur sollte man selbst aktiv werden. Am besten lässt sich der 
Wunschberuf durch ein Praktikum testen. So ist es vorab möglich, die Arbeitswelt kennen zu lernen, 
eigene Berufsvorstellungen zu überprüfen, zu vertiefen oder zu korrigieren. Schließlich lässt sich 
die Berufswahl bewusster treffen.

Aber was passiert, wenn sich während des Praktikums ein Unfall ereignet?  

Die Firma A fragt an, ob Schüler 
während des Schülerpraktikums 
versichert sind. 

Die Eltern des Schülers B möch-
ten gern wissen, ob ihr Sohn 
während des Schulpraktikums 
im Ausland unfallversichert ist.    

Das Pferdegestüt E erkundigt 
sich nach dem Unfallversiche-
rungsschutz des Mädchens F, 
welche aus eigener Initiative 
ohne Bezug zu ihrer Schule in 
der Freizeit im Gestüt ein Prak-
tikum absolvieren möchte, um 
sich ein Bild über den Beruf der 
Pferdewirtin zu machen.  
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Betriebsablauf eingegliedert wer-
den und dem Weisungsrecht des 
Unternehmens unterliegen. Der 
zuständige Unfallversicherungs-
träger der Praxisstelle wird im 
Falle eines Unfalles abschließend 
die konkrete  Ausgestaltung die-
ser Praktikumsform prüfen. 

Dagegen nicht versichert über die 
deutsche gesetzliche Unfallversi-
cherung ist, wer ein Praktikum auf 
Eigeninitiative im Ausland bzw. bei 
einer ausländischen Praxisstelle 
absolviert.  

Ferienjobber 

·  Ob auch ein Ferienpraktikum 
unter die Schüler-Unfallversi-
cherung fällt, ist davon abhängig, 
inwieweit die Schule hier noch 

die rechtliche und organisato-
rische Verantwortung trägt. Ist 
dies nicht der Fall, sind Ferien-
jobber beim zuständigen Unfall-
versicherungsträger des Arbeit-
gebers versichert. Unerheblich 
ist die Dauer des Arbeitsverhält-
nisses oder die Höhe des verein-
barten Entgelts. Auch unbezahlte 
Ferienjobs sind unfallversichert 
ebenso wie Mini- oder Midi-
Jobs. 

Dagegen nicht versichert über die 
deutsche gesetzliche Unfallversi-
cherung ist, wer einen Ferienjob 
im Ausland bzw. bei einer auslän-
dischen Praxisstelle absolviert 
(analog zum Praktikum auf Eigen-
initiative). 

Schüler an berufsbildenden
Schulen (Berufsfachschulen,
Fachschule,....)

Jugendliche, die keine betrieb-
liche Ausbildung absolvieren, 
erhalten oftmals an beruflichen 

Schulen eine abge-
schlossene Berufs-
ausbildung. In eine 
solche schulische 
Ausbildung sind im 
Regelfall mehrere 
betriebliche Praktika 
integriert. Soweit die 
organisator ische 
und rechtliche Ver-
antwortung für die 
Durchführung des 
Praktikums bei der 
beruflichen Schule 
liegt, besteht für die 
Jugendlichen Ver-
sicherungsschutz 
bei der Unfallkasse 
Brandenburg. Liegt 

hingegen die organisatorische und 
rechtliche Verantwortung für das 
Praktikum bei der Praxisstelle, ist 
Versicherungsschutz über den 
Unfallversicherungsträger der 
Praxisstelle gegeben.       

Im Rahmen der Ausbildung im 
kooperativen Modell erlernen die 
Schüler neben der schulischen 
Ausbildung in verschiedenen 
Praktika Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten nach den Bestim-
mungen der Ausbildungsord-
nungen für den jeweiligen Beruf. 
Im Land Brandenburg genießen 
diese Schüler auch während der 
Ausbildung in überbetrieblichen 
Ausbildungszentren und in den 
Betrieben Versicherungsschutz 
im Rahmen der Schüler-Unfall-
versicherung über die Unfallkasse 
Brandenburg. 

Auszubildende 
im dualen System

Auszubildende im dualen System 
absolvieren keine betrieblichen 
Praktika. Sie werden fachbezo-
gen in den Betrieben bzw. über-
betrieblichen Ausbildungszentren 
ausgebildet und besuchen dane-
ben die Berufsschule. Für Unfälle 
während der Besuche in den 
Betrieben bzw. überbetrieblichen 
Ausbildungszentren ist die jewei-
lige Fach-Berufsgenossenschaft 
der Einrichtungen zuständig. Die 
Berufsschulbesuche unterliegen 
der Schüler-Unfallversicherung. 

Hochschulpraktika 
von Studenten

Foto: DGUV

Schülerin C will in den Som-
merferien 2010 ihr Taschengeld 
aufbessern. Sie möchte in der 
schulfreien Zeit einen Ferienjob 
annehmen und fragt, ob sie 
gegen Unfall versichert ist.  

Die Stadt D fragt an, ob ein Stu-
dent während der Durchführung 
eines in der Studienordnung 
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Versicherungsschutz

      

·  Studenten sind wäh-
rend der Teilnahme 
an Hochschulpraktika  
(unabhängig davon, ob 
es die Studienordnung 
als Pflichtpraktika vor-
schreibt oder nicht) 
gesetzlich unfallver-
sichert. Gesetzlicher 
Unfallversicherungs-
schutz wird über den 
für die Praktikumsstelle 
(Stadt D) zuständigen 
Unfallversicherungsträ-
ger gewährt, da kein unmittel-
barer Einfluss der Hochschule 
auf die Art und Weise der 
Durchführung sowie auf den 
Ablauf des Praktikums besteht. 
Die Studierenden sind in den 
Betriebsablauf der Praxisstelle 
eingegliedert. Die Unfallmeldung 
ist somit vom Praktikumsbetrieb 
zu erstatten.

·  Medizinstudenten im prak-
tischen Jahr stehen bei dem 
für die Hochschule zuständigen 
Unfallversicherungsträger unter 
Versicherungsschutz, weil diese 
klinisch-praktische Ausbildung 
(Praktikum) hochschulrecht-
lich und organisatorisch in das 

Gesamtstudium der Medizin 
integriert ist. Die Unfallanzeige 
hat die Universität zu erstellen. 
Daneben sieht die Approbations-
ordnung für Ärzte Ausbildungs-
abschnitte von je bis zu 2 Mona-
ten Dauer (Krankenpflegedienst 
und Famulatur) vor. Hier gelten 
die o.g. Ausführungen zum Ver-
sicherungsschutz während der 
Hochschul- und Fachhochschul-
praktika. 

Diplom- und Doktorarbeit

·  Studenten, welche im Praxis-
unternehmen ihre Diplom- oder 
Doktorarbeit schreiben, sind 
meist selbstständig und eigen-
verantwortlich tätig. Zwischen 
dem Doktoranden/Diplomanden 
und dem Unternehmen wird in 
der Regel kein Arbeitsvertrag 
geschlossen. Eine Eingliede-
rung in den Betrieb erfolgt nicht. 
Der Betrieb übernimmt lediglich 
Betreuungsaufgaben. Daher 
besteht für Doktoranden/Diplo-
manden (auch F) kein Unfallver-
sicherungsschutz, es sei denn, 
die Diplom- oder Doktorarbeit 
erfolgt innerhalb eines echten 
Beschäftigungsverhältnisses. In 
diesen Fällen ist der Unfallversi-
cherungsträger der Praxisstelle 
zuständig.

Bei bestehenden Fragen wenden 
Sie sich bitte schriftlich an die 
Unfallkasse Brandenburg, Abtei-
lung Entschädigung.

Foto: DGUV

vorgeschr iebenen 
Praktikums gesetzlich 
gegen Unfall versi-
chert ist.

E ist Medizinstudent und fragt 
nach dem Unfallversicherungs-
schutz während des sogenann-
ten medizinisch-praktischen 
Jahres an einem außeruniver-
sitären Lehrkrankenhaus?  

F ist eingeschriebener Student 
und möchte seine Diplomarbeit 
fertigen. Er sucht sich ein Unter-
nehmen, welches ihm Einblick 
in die betrieblichen Prozesse 
gestattet. Nach Fertigstellung 
der Diplomarbeit sollen die 
Ergebnisse seiner Arbeit dem 
Unternehmen zu Gute kommen. 
Fraglich ist der Versicherungs-
schutz von F.  
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Versicherungsschutz

Abitur bestanden? Das muss 
gebührend gefeiert werden. 
Orte zum ausgelassenen Fei-
ern gibt es viele. Auch fehlt es 
meistens nicht an guten Ideen 
für den letzten Schultag oder 
die abschließende Schulfahrt. 
Doch Vorsicht ist geboten. 
Nicht jedes Handeln steht unter 
gesetzlichem Unfallversiche-
rungsschutz, auch wenn der 
vermeintlich räumliche Zusam-
menhang zur Schule gegeben 
ist.

  Grundsätzliches:

Schüler  s ind während des 
Besuches von allgemein- oder 
berufsbildenden Schulen und 
während der  Te i lnahme an 
unmittelbar vor oder nach dem 
Unterricht von der Schule oder 
im Zusammenhang mit ihr durch-
geführten Betreuungsmaßnahmen 
kraft Gesetzes versichert.    

Dem Versicherungsschutz unter-
liegen in erster Linie Betätigungen 
während des Unterrichtes, in den 
dazwischen liegenden Pausen und 
solche im Rahmen so genannter 
Schulveranstaltungen. 

Der Schutzbereich der Schülerun-
fallversicherung ist auf den orga-
nisatorischen Verantwortungs-
bereich der Schule beschränkt. 
Außerhalb dieses Verantwortungs-
bereiches besteht in der Regel 
kein Versicherungsschutz, auch 

Schule adé – jetzt hau´n wir auf die Pauke

nicht für Verrichtungen, die durch 
den Schulbesuch wesentlich 
bedingt sind und deshalb an sich 
nach dem Recht der allgemeinen 
Unfallversicherung zuzuordnen 
wären. 

  Schulabschlussfahrten/
  Klassenfahrten

Zu den vom organisatorischen 
Verantwortungsbereich der Schule 
erfassten Veranstaltungen gehö-
ren auch die unter schulischer 
Aufsicht durchgeführten Klassen-
fahrten oder Jahrgangsabschluss-
fahrten im In- und Ausland, die 
von der Schule oder vom zustän-
digen Schulamt zu genehmigen 
sind. Der Versicherungsschutz 
umfasst hierbei jedoch nicht jed-
wede Betätigung während der 
gesamten Dauer der Klassenfahrt. 
Zu entscheiden ist hier, ob die Ver-
richtung zur Zeit des Unfalles im 
sachlichen Zusammenhang mit 
der grundsätzlich versicherten 
Tätigkeit als Schüler steht. Versi-
cherungsschutz ist zu versagen, 
wenn sich die betreffende Person 
zur Unfallzeit rein persönlichen, 
von der versicherten Tätigkeit 
nicht mehr beeinflussten Bedürf-
nissen und Belangen widmet 
(Essen, Trinken, Schlafen oder 
private Spaziergänge). 

Neben den zu berücksichtigenden 
besonderen Gefahren, z.B. Beson-
derheiten der Unterkunft, sind im 
Rahmen der Schülerunfallversi-

cherung die Risken, die sich aus 
unzureichender Beaufsichtigung 
oder dem typischen Gruppenver-
halten von Schülern oder Jugend-
lichen ergeben, zu betrachten. Der 
noch ungebändigte jugendliche 
Spiel- und Nachahmungstrieb 
sowie das Zusammentreffen vieler 
Schüler und Jugendlicher begrün-
den diese Betrachtungsweise. 

  Schulabschlussfeiern/
  Abiturabschlussfeiern 

Auch Veranstaltungen außer-
ha lb  des  leh rp lanmäß igen 
Schulbesuchs können unter 
Versicherungsschutz stehen. 
Die Veranstaltung muss dann in 
den organisatorischen Verant-
wortungsbereich der Schule fal-
len, das heißt: die Schule muss 
die Veranstaltung organisieren, 
durchführen und überwachen. 
Kriterien für den organisato-
rischen Verantwortungsbereich 
der Schule stellen hierbei die Art 
der Bekanntmachung, die Teilnah-
meberechtigung, Art und Umfang 
der Betreuung und die finanzielle 
Beteiligung dar. 

Soweit die Schule keinen Einfluss 
auf Ort, Dauer und Gestaltung der 
von der Gemeinschaft der Schü-
ler vorbereiteten Abschlussfeier 
hatte und die Organisation allein 
bei den Schülern lag, endet der 
Versicherungsschutz faktisch mit 
der Zeugnisausgabe. 
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Veranstaltungen

17. bis 19. Juni 2010, jeweils 9.00 bis 18.00 Uhr,
Westfalenhalle 2 in Dortmund. Fahrzeugsimulatoren, 
Fahrradparcours, Seh- und Reaktionstests, Gewinnspiele, 
Mitmachaktionen und Ausstellungen – mit viel Spaß und 
Aktion können Erwachsene, Kinder und Jugendliche ler-
nen und ausprobieren, wie sie sicher durch den Straßen-
verkehr kommen. Im Rahmen der Präventionskampagne 
„Risiko raus!“ laden die Berufsgenossenschaften, Unfall-
kassen und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat zu den 
Aktions tagen für sicheres Fahren und Transportieren ein. 

Nutzen Sie diese Tage für einen Betriebs- oder 
Schul ausfl ug. Es werden jeweils spezielle Aktionen und 
Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sowie Kinder, Jugendliche und ihre Eltern angeboten. 
Gruppen stehen besondere Leistungen (Führungen, eige -
ne Räumlichkeiten) zur Verfügung. Der Eintritt ist frei!

  Aktionen für Lkw-Fahrer, Be- und Entlader sowie mit 
betrieblicher Sicherheit betraute Personen: z. B. Lkw-
Überschlagsimulator, Aufprallkran, Fahrassistenzsys-
teme, Demonstrationen und Beratung Ladungs siche-
rung, Stuntshow und Videoüberwachungsfahrzeug.

  Aktionen für Kinder und Jugendliche jeden Alters: 
z. B. Puppenbühne, Niedrigseilgarten, Stresskammer, 
Fahrradparcours, Rauschbrille, Stuntshow und Be-
wegungsgeräte.

Gute Stimmung ist garantiert. Ein abwechslungsrei-
ches Bühnenprogramm mit Kabarett, Musik, Theater 
und Sportvorführungen sorgt für die richtige Unterhal -
tung. Auch Fußballfans kommen voll auf ihre Kosten. 
Die Spiele der WM in Südafrika werden live übertragen. 
Essen und Trinken zu günstigen Preisen runden das 
Angebot für einen gelungenen Betriebs-, Schul - oder 
Familienausfl ug ab. 

Tipp. Anlässlich des bundesweiten Tags der Verkehrs-
sicherheit fi ndet am 19. Juni 2010, 9.00 bis 12.30 Uhr, eine 
öffentliche Vortragsveranstaltung mit Experten verschiede-
ner Fachrichtungen zum Thema „Risiko raus! – Prävention 
von Unfällen im Straßenverkehr“ statt. Ort: Goldener Saal 
des Kongresszentrums, Westfalenhallen Dortmund. 

Ansprechpartner. Zur Anmeldung von Gruppen oder 
um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich 
bitte an: georg.bach@dguv.de

Bitte beachten Sie: Mit dem Eintritt in die Westfalenhallen erklären sich 
alle Besucher der Aktionstage „Risiko raus!“ damit einverstanden, dass 
sie auf Foto- und Videoaufnahmen abgebildet werden, die anschließend 
veröffentlicht werden. Bitte weisen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mit -
ar beiter sowie Eltern darauf hin.

AUFFALLEND 
SICHER

www.risiko-raus.de

Aktions- und Familientage „Risiko raus!“ 
für mehr Sicherheit beim Transportieren und im Straßenverkehr
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Rechtsprechung

Über welches Verhalten mit nach-
haltigen Unfallfolgen das Lan-
dessozialgericht Baden-Württ-
emberg (Urteil vom 05.12.2006, 
AZ: L 9 U 781/05) vor nicht all zu 
langer Zeit zu entscheiden hatte, 
gibt der nachfolgende Sachver-
halt anschaulich wieder. Der 20½ 
-jährige Schüler K. befand sich in 
der Ausbildung zum Sport- und 
Gymnastiklehrer an der staatlich 
anerkannten Schule für Sport, 
Gymnastik und Physiotherapie. 
Am letzten Abend eines einwö-
chigen Lehrgangs für Ski- und 
Snowboardlehrer veranstalteten 
27 Teilnehmer + Lehrer die nach 
dem Abendessen in der Zeit von 
20.30 Uhr bis 22.00 Uhr vorge-
sehene Nachtwanderung mit 
anschließendem Glühweinaus-
schank und Abschiedsabend bis 
zur Sperrstunde um 01.00 Uhr.

Eine Gruppe von zuletzt 6 Schü-
lern und Lehrer kam nach dem 
Aufenthalt im Skikeller um 03.30 
Uhr ins Freie, wobei dann gegen 
03.45 Uhr eine zusammenge-
klappte Bierbank zu einem Drei-
errodelschlitten umfunktioniert 
wurde. Der erste Rodelversuch 
wurde erfolgreich absolviert.

Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe, denn nicht immer 
geschieht’s mit Verstand, wenn der Lehrer ist mit auf der 
Bank

Beim zweiten Durchgang gelang 
der Schüler-Lehrer-Besatzung der 
Absprung nicht mehr rechtzeitig, 
so dass sie sich alle erheblich 
verletzten.

Unfallversicherungsträger und 
Gerichte verneinten einmütig für 
das konkrete unfallbringende 
Handeln den Versicherungsschutz 
für die jedoch grundsätzlich versi-
cherte schulische Tätigkeit wäh-
rend der Klassenfahrt.

Dass der den Versicherungsschutz 
vermittelnde organisatorische Ver-
antwortungsbereich der Schule 
auf die Sperrstunde von 01.00 Uhr 
begrenzt war, leitete das Landes-
sozialgericht überzeugend schon 
daraus ab, dass sich die Mehrzahl 
der Schüler zum Unfallzeitpunkt 
bereits zur Nachtruhe begeben 
hatte.

Nach der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts war in Anbe-
tracht des Alters der Lehrgangs-
teilnehmer und Schüler im Hin-
blick auf ein gruppendynamisches 
Verhalten insbesondere die Frage 
zu klären, welche pädagogischen/
versicherungsrechtlichen Aus-

wirkungen die Anwesenheit des 
Lehrers für das Treiben nach 01.00 
Uhr noch hatte.
Aus der von beiden Gerichten im 
Übrigen festgestellten sittlichen 
Reife und dem Verantwortungs-
bewusstsein des K. wie auch der 
anderen Schüler vermochte das 
Landessozialgericht deshalb kei-
nen unter gruppendynamischen 
Gesichtspunkten erhaltenden 
Versicherungsschutz infolge der 
Anwesenheit des Lehrers mehr 
abzuleiten. Nach den Umstän-
den (Uhrzeit 01.00 Uhr, Eindecken 
mit Extra-Getränken, mehrfacher 
Ortswechsel zwecks Vermeidung 
von Ruhestörung, Kenntnis von 
der Skilagerordnung) war allen 
Beteiligten bewusst, dass sie sich 
auf einer privaten, räumlich, zeit-
lich und inhaltlich abgegrenzten 
Nachfeier des offiziell beendeten 
Lehrgangs (wobei nur noch die 
Abreise ausstand) befanden.

Ob das LSG eine andere Entschei-
dung getroffen hätte, wenn eine 
maßgebliche Veranlassung des 
Treibens, insbesondere auch der 
gefährlichen sportlichen Betäti-
gung durch den Lehrer geschehen 
wäre, bleibt für eine anderweitige 
gerichtliche Klärung offen.

Auch Wilhelm Busch war bestimmt bewusst, dass Zeichnungen und Verse von gefährlichem Handeln 
nicht ausschließlich abschreckende Anschauung und Wirkung auf den Geistes- und Gemütszustand 
junger Menschen, namentlich in Reifung befindlicher junger Männer, haben würden. Davon legen 
Klassenfahrten als Schulfahrten von jeher ein beredtes Zeugnis ab.
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Medien

Lehrerbriefe

��.�.���
Bewegt in die Zukunft

��.�.���
Sicher mit dem Schulbus

��.�.���
Optik und Elektrik am Fahrrad

��.�.���
Die Welt der Schokolade 
entdecken

��.�.��9
Spiele erfinden 

��.�.��0
Experimentieren mit dem 
Gasbrenner
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Medien

Neue Schriften im DGUV-Regelwerk

GUV-I �9�-0�0
Lärmschutz

GUV-I ���
Chemikalienschutzhandschuhe

GUV-I ����
Prüfung ortsveränderlicher 
elektrischer Betriebsmittel

GUV-I ����
Sicherheit im chemischen 
Hochschulpraktikum

GUV-I ��9�
Einsatz von bordeigenen 
Kommunikations- und 
Informationssystemen mit 
Bildschirmen an 
Fahrerarbeitsplätzen

GUV-I ��00
Beurteilung von Gefährdungen
und Belastungen am 
Arbeitsplatz


